
 

 

Niedersächsisches Finanzgericht 

Beschluss 

12 K 230/20 

 

In dem Rechtsstreit 

 

– Kläger – 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwaltskanzlei Waldmann-Stocker & Coll., Papendiek 24 - 26, 37073 Göttingen, - 

789/20 DE02 DE sh - 

gegen 

Agentur für Arbeit Recklinghausen Familienkasse Inkasso-Service, Görresstr. 15, 

45657 Recklinghausen, - 6807002798820 - 

vertreten durch 

Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Nordrhein-Westfalen Nord, Universitätsstr. 66, 

44789 Bochum, - 357FK341801 - 

– Beklagte – 

wegen Stundung der Rückforderung von Kindergeld - Einspruchsentscheidung vom 

30.10.2020 

hat das Niedersächsische Finanzgericht - 12. Senat - am 28. Juni 2022 durch die Richterin am 

Landgericht als Berichterstatterin beschlossen: 

Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu tragen. 

Beglaubigte Abschrift 
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Gründe 

Nachdem die Beklagte dem Begehren des Klägers entsprochen hat, waren ihr die Kosten des 

in der Hauptsache erledigten Verfahrens aufzuerlegen (§ 138 Abs. 2 Satz 1 Finanzgerichtsord-

nung -FGO-). 

Rechtsmittelbelehrung 

In Streitigkeiten über Kosten ist die Beschwerde nicht gegeben (§ 128 Abs. 4 FGO). 

 

   

 

 
 
Beglaubigt 
Hannover, 29.06.2022 

 
- elektronisch signiert - 

 
Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 




